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RS OGH 1964/12/2 6Ob321/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1964

Norm

ABGB §233 A

Rechtssatz

Die Verlängerung eines ursprünglich für fünf Jahre abgeschlossenen Pachtvertrages auf unbestimmte Zeit kommt dem

Abschluß eines Pachtvertrages in ihrer Bedeutung gleich, daher bedarf sie gleichfalls einer p8egschaftsbehördlichen

Genehmigung.
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